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VERZEICHNIS

der in diesem Band enthaltenen, nach der Zeitfolge abgedruckten 
32 Entscheidungen nach 

Inhalt, Seitenzahl, Aktenzeichen und Tag des Erlasses"'

Zu den Voraussetzungen der Vorbe­
reitung eines hochverräterischen Un­
ternehmens gemäß § 83 Abs. 1 StGB; 
zum Konkurrenzverhältnis zwischen 
§ 83 Abs. 1 StGB und der mitglied- 
schaftlichen Beteiligung an einer terro­
ristischen Vereinigung nach § 129a
Abs. 1 StGB.................................................. 1
Möglichkeit der Anstiftung Strafun- 
mündiger; Abgrenzung zur mittelba­
ren Täterschaft; Versuchsbeginn bei
mittelbarer Täterschaft.............................  15
Reichweite der Entbindung nach § 73 
Abs. 2 OWiG; Fortwirkung des ge­
richtlichen Entbindungsbeschlusses. ..
Zur Subventionserheblichkeit von 
Scheinhandlungen im Sinne von § 4
Abs. 1 SubvG............................................... 33
Entstehung deutscher Einfuhrumsatz­
steuer bei Zollverstößen in anderen 
Mitgliedstaaten; Anlagegold im Sinne
des § 25c Abs. 2 Nr. 1 UStG.................. 46
Strafbarkeit der Ausstellung unrichti­
ger digitaler COVID-Impfzertifikate. 
Gestattet ein Zeuge trotz Ausübung 
seines Zeugnisverweigerungsrechts aus 
§ 52 Abs. 1 StPO die Verwertung frü­
herer Aussagen, kann er dies nicht auf 
einzelne Vernehmungen beschränken.
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Der Beschluss des 2. Strafsenats vom 28. Februar 2023 -  2 StR 371/22 -  wird abweichend 
von der zeitlichen Reihenfolge als Nr. 8 abgedruckt.



VI Inhaltsverzeichnis

8 Einen erlaubnispflichtigen Zahlungs­
dienst im Sinne der § 63 Abs. 1 Nr. 4 
Alt. 1, § 10 Abs. 1 Satz 1 ZAG er­
bringt auch derjenige, der gegenüber 
den Zahlungsdienstnutzern nur zum 
Schein als Zahlungsdienstleister auf-
tritt..................................................................  65 2 StR 371/22

9 Rügebefugnis der Staatsanwaltschaft 
bei Ablehnung von ihr gemäß § 24
StPO gestellter Befangenheitsanträge. 74 2 StR 195/23

10 Der Anwendungsbereich der §§211 ff.
StGB beginnt mit dem Einsetzen der 
Eröffnungswehen.......................................  81 6 StR 128/2^

11 Unversteuerte Zigaretten unterfallen
bei der Tatvariante der Erwerbshehle­
rei (»Sichverschaffen«, § 374 Abs. 1 
Var. 1 AO, mit der Untervariante des 
»Ankaufens«) als Tatertrag der Vor­
schrift des § 73 Abs. 1 Alt. 1 StGB. 86 1 StR 142/23

12 Zur Strafbarkeit wegen Verstoßes ge­
gen ein Vereinigungsverbot nach § 85
StGB...............................................................  91 3 StR 141/23

13 Bandenmäßiges öffentliches Zugäng­
lichmachen kinder- und jugendporno­
graphischer Inhalte durch Tauschhan­
del im zugangsbeschränkten Internet­
forum.............................................................. 101 6 StR 449/23

14 Verabredung zur Anstiftung zu einem
Verbrechen auch bei noch nicht fest­
stehendem präsumtivem Täter............... 109 6 StR 179/23

15 Zur Zueignung im Sinne des §246
Abs. 1 StGB.................................................. 113 6 StR 191/23

16 Tatertrag und Aufwendungsabzug bei
verbotenem Insiderhandel.......................  117 2 StR 471/22

17 Zu den Voraussetzungen und Folgen 
der Fristsetzung zur Anbringung von 
Beweisanträgen (§ 244 Abs. 6 Satz 3
und 4 StPO).................................................  128 3 StR 160/22
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18 Medizinische Instrumente, die von ap­
probierten Ärzten bei nicht gebotenen 
Heileingriffen kunstgerecht eingesetzt 
werden, stellen gefährliche Werkzeuge 
im Sinne des § 224 Abs. 1 Nr. 2 Var. 2 
StGB dar, wenn sie nach ihrer objekti­
ven Beschaffenheit und der Art ihrer 
Verwendung im Einzelfall geeignet 
sind, erhebliche Körperverletzungen
zuzufügen...................................................... 146 4 StR 325/23

19 Anordnung einer Funkzellenabfrage 
nach § 100g Abs. 3 Satz 1 StP(7. Die in 
§ 100g Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 StPO ent­
haltene Verweisung auf § 100g Abs. 1 
Satz 1 Nf.. 1 StPO erfasst auch § 100g 
Abs. 1 Satz 3 StPO. Fehlt es bei einer 
Funkzellenabfrage nach § 100g Abs. 3 
Satz 1 StPO an dem Verdacht einer 
Katalogtat nach § 100g Abs. 2 StPO, 
hat dies ein Beweisverwertungsverbot
zur Folge.......................................................  153 2 StR 171/23

20 Die Frist zur Anbringung von Beweis­
anträgen nach § 244 Abs. 6 Satz 3 
StPO kann ohne Begründung gesetzt
werden............................................................ 163 6 StR 276/23

21 Mit dem Aufruf der Sache gemäß
§ 243 Abs. 1 Satz 1 StPO sind die für 
diesen Sitzungstag bestimmten Schöf­
fen zur Verhandlung und Entschei­
dung in der Sache berufen. Art. 101 
Abs. 1 Satz 2 GG kann durch den 
Aufruf der Sache im Einzelfall verletzt 
werden, wenn sich der Vorsitzende 
dafür mit missbräuchlichen Erwägun­
gen entscheidet............................................ 167 2 StR 459/22
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kationsspezifische Zusammenhang bei 
§ 239a Abs. 3 StGB ist deshalb auch 
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